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Anlage 1 

 

Änderungsvereinbarung 

zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zwischen 

der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Kreis Kleve  

über die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen 

und Kosmetika für den Kreis Kleve  

 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann und der Kreis Kleve schließen gemäß 

§§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 01. Oktober 1979 (GkG NRW – GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 202), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) und § 5 Abs. 2 der öffentlich-rechtli-

chen Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem 

Kreis Kleve über die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenstän-

den und Kosmetika für den Kreis Kleve vom 15./21./26. November 2007 – Abl. Reg. Ddf. vom 

31. Januar 2008, Seite 31 – folgende Änderungsvereinbarung: 

 

Artikel I 

§ 6 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält folgende Fassung: 

 

§ 6 In-Kraft-Treten, Kündigung 

? 

(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2020. Sie verlängert sich jeweils um fünf Jahre, 

wenn sie nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 

 

Artikel II 

Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbe-

zirk Düsseldorf in Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den ________________   Kleve, den _______________ 

Für die Landeshauptstadt Düsseldorf   Für den Kreis Kleve 

 

 

 

_____________________________   ________________________ 
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Mettmann, den ________________ 

Für den Kreis Mettmann 

 

 

 

_____________________________ 

 



 

1 

 

Anlage 2 

 

Änderungsvereinbarung 

zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

zwischen 

der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem Kreis Viersen 

über die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen 

und Kosmetika für den Kreis Viersen  

 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann und der Kreis Viersen schließen gemäß 

§§ 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 01. Oktober 1979 (GkG NRW – GV. NRW. S. 621 / SGV. NRW. 202), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) und § 7 Abs. 2 der öffentlich-rechtli-

chen Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem 

Kreis Viersen über die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegen-

ständen und Kosmetika für den Kreis Viersen vom 14./15./20. Dezember 2005 – Abl. Reg. Ddf. 

vom 20. Dezember 2007, Seite 429 – folgende Änderungsvereinbarung: 

 

Artikel I 

§ 8 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erhält folgende Fassung: 

 

§ 8 In-Kraft-Treten, Kündigung 

? 

(2) Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2020. Sie verlängert sich jeweils um fünf Jahre, 

wenn sie nicht spätestens ein Jahr vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 

 

Artikel II 

Diese Vereinbarung tritt am Tage nach der Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbe-

zirk Düsseldorf in Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den ________________   Viersen, den _______________ 

Für die Landeshauptstadt Düsseldorf   Für den Kreis Viersen 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 
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Mettmann, den ________________ 

Für den Kreis Mettmann 

 

 

 

_____________________________ 

 


